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Trinkwasserreglement der Gemeinde Schmitten

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Schmitten
gestitzt auf:

e das Gesetz vom 6. Oktober 2011 Uber das Trinkwasser (TWG; SGF 821.32.1);
e Ausflhrungsreglement vom 18. Dezember 2012 (TWR; SGF 821.32.11);

¢ das Gesetz vom 12. November 1964 betreffend die Feuerpolizei und den Schutz gegen
Elementarschaden (FPolG; SGF 731.0.1);

o die Ausfihrungsverordnung vom 28. Dezember 1965 (FPolV; SGF 731.0.11);

e das Raumplanungs- und Baugesetz vom 2. Dezember 2008 (RPBG; SGF 710.1);
e das Ausfiihrungsreglement vom 1. Dezember 2009 (RPBR; SGF 710.11);

o das Gesetz vom 25. September 1980 Uber die Gemeinden (GG; SGF 140.1),

beschliesst:
. GEGENSTAND
Artikel 1 Zweck und An-
d bereich
' Das vorliegende Reglement regelt den Bau, den Betrieb, den Unterhalt wendungsbereic
und die Finanzierung der Trinkwasseranlagen sowie die Beziehungen zwi-
schen der Gemeinde und den Bezlgern.
2 Dazu wird festgelegt:
a) die Verteilung von Trinkwasser auf dem Gemeindegebiet;
b) die Verhaltnisse zwischen der Gemeinde und den Bezugern;
c¢) die Verhaltnisse zwischen der Gemeinde und den anderen auf dem
Gemeindegebiet aktiven Verteilern.
% Das Reglement gilt:
a) fur alle Bezlger, die Trinkwasser von der Gemeinde beziehen;
b) fur jeden auf dem Gemeindegebiet aktiven Verteiler von Trinkwasser.
4 Eigentmer von Bauten und Anlagen, die am Gemeindenetz angeschlos-
sen sind, gelten auch als Bezlger.
Il. VERTEILUNG VON TRINKWASSSER
Artikel 2 Grundsatz

' Die Gemeinde gewahrleistet die Verteilung von Trinkwasser in dem im
Plan der Trinkwasserinfrastrukturen (PTWI) definierten Versorgungspe-
rimeter. Sie kann die Aufgabe Drittverteilern Ubertragen.

2 Die Gemeinde kann Trinkwasser ausserhalb der Bauzonen liefern, na-
mentlich wenn zukinftige Bezliger oder Nachbargemeinden darum ersu-
chen. In diesen Fallen sind die technischen und finanziellen Modalitdten
zwischen der Gemeinde und den Bezligern beziehungsweise zwischen
den betroffenen Gemeinden zu regeln. Die Bestimmungen der Raumpla-
nungs- und Baugesetzgesetzes bleiben vorbehalten.
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Artikel 3 Private Quellen;
. . - . . . , Drittverteiler von
TEigentlimer, die Uber Installationen verfiigen, die ihnen ausreichend, Trinkwasser

dauernd und in der durch die Lebensmittelgesetzgebung vorgeschriebe-
nen Qualitdt Wasser liefern, sind nicht verpflichtet, ihr Wasser von der
Gemeinde zu beziehen.

2Fur die Qualitat des Wassers aus privaten Quellen ist der Eigentiimer der
Quelle verantwortlich.

% Verteiler, die Trinkwasser an Dritte abgeben, missen sich bei der Ge-
meinde melden. Die Gemeinde flhrt eine Liste der Drittverteiler.

4 Die Gemeinde sorgt daflrr, dass die Drittverteiler den Anforderungen
der Lebensmittelgesetzgebung genligen und dass diese dem Amt fur
Lebensmittelsicherheit und Veterinarwesen (LSVW) regelmassig Trink-
wasserprobenahmen zur Analyse einreichen. Die Kosten gehen zu Las-
ten des Eigentimers der Quelle.

Artikel 4 Anschlusspflicht in

. . . . den Bauzonen
In den Bauzonen muss der Grundstiickeigentiimer, sofern er nicht eigene

Ressourcen gemass Art. 3, Abs. 1 besitzt, das Trinkwasser von der Ge-
meinde oder von einem Drittverteiler mit Ubertragungsvertrag beziehen. In
letzterem Fall erteilt die Gemeinde die Genehmigung im Rahmen der Bau-
bewilligung.

Artikel 5 Aussergewohnli-

C . . . che Beziige durch
' Die Lieferung von Trinkwasser an Betriebe mit besonders hohen Was- Betrieb 9

serbezligen oder mit hohen Bedarfsspitzen kann mittels spezieller Verein-
barung zwischen Gemeinde und Bezlger geregelt werden.

2 Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, den direkten Betrieb von Brand-
schutzinstallationen wie Sprinkleranlagen oder dergleichen ab ihrem Netz
zu gewshrleisten.

8 Fur jede Einrichtung oder Erweiterung einer Sprinkleranlage ist der Ge-
meinde ein Gesuch zu unterbreiten.

Artikel 6 Beginn und Ende

1 i . . , : . , der Trinkwasser-
Die Dienstleistung der Trinkwasserlieferung beginnt mit der Installation verteilung

des Wasserzahlers und endet bei Handanderung der Liegenschaft mit
schriftlicher Kiindigung oder, bei Verzicht auf Trinkwasserlieferung, mit
Abtrennung der Anschlusseinrichtung.

2 Falls der Grundeigentumer fur die eigene Baute oder Anlage auf die
Trinkwasserlieferung verzichten will, hat er dies der Gemeinde mindes-
tens 60 Tage vor dem gewiinschten Abstelltermin unter Angabe der
Grinde mitzuteilen.

3 Grundeigentiimer, die auf einen Anschluss verzichten, tragen die Kosten
der Abtrennung.

Artikel 7 Einschrankung der

, . I , , , Trinkwasservertei-
' Die Gemeinde kann die Trinkwasserverteilung in gewissen Sektoren des lung

Versorgungsperimeters voribergehend einschrénken oder unterbrechen:
a) infolge héherer Gewalt;
b) bei Betriebsstérungen;
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c¢) fur Unterhalts-, Reparatur- oder Erweiterungsarbeiten der Trinkwas-
serinfrastrukturen;

d) bei anhaltender Trockenheit;

e) im Brandfall;

f) infolge durch Dritte verursachte Unterbriiche.

2 Die Gemeinde informiert die Beziiger rechtzeitig tiber voraussehbare
Einschrankungen oder Unterbriiche.

® Die Gemeinde tut ihnr Méglichstes, um die Dauer der Einschrankung oder

des Unterbruchs der Trinkwasserverteilung zu begrenzen. Die Gemeinde
haftet nicht flr Folgeschaden und gewahrt keine Tarifermassigungen.

4 Die Lieferung von Trinkwasser fiir Haushalte und fir Betriebe, die le-
benswichtige Giter und Dienstleistungen produzieren, geht allen anderen
Verwendungsarten vor, ausser in Brandféllen.

Artikel 8

Die Gemeinde kann Vorschriften zur Einschrankung der Trinkwassernut-
zung erlassen, ohne Gewédhrung von Tariferm&ssigungen (namentlich
Verbot oder Unterbruch der Garten- oder Rasenbewasserung, der Befll-
lung von Wassertanks und Schwimmbéadern, Autowaschen und Ahnli-
ches).

Artikel 9

' Die Gemeinde kann sanitdre Massnahmen vornehmen (namentlich bei
Entkeimung oder Spilung des Netzes), die bis zu den Haustechnikanla-
gen innerhalb der Liegenschaften reichen kénnen.

2 Gegebenenfalls informiert sie, sobald méglich, die betroffenen Beziiger,
damit diese entsprechende Vorkehrungen zum Schutz ihrer Anlagen tref-
fen kénnen.

% Die Gemeinde haftet nicht fiir Folgeschaden und Stérungen an den Auf-
bereitungsanlagen des Eigentiimers infolge dieser sanitaren Massnah-
men.

Artikel 10

Es ist verboten, Dritten ohne Genehmigung der Gemeinde Trinkwasser
abzugeben oder ein drittes Grundstlick zu beliefern. Ebenso sind das An-
bringen von Abzweigungen und Entnahmestellen auf der Leitung vor der
Messeinrichtung sowie das Offnen von plombierten Absperrventilen an
Umgehungsleitungen verboten.

Artikel 11
Wer ohne entsprechende Berechtigung Trinkwasser bezieht, wird gegen-

Uber der Gemeinde ersatzpflichtig und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Artikel 12

Die Bezliger melden der Gemeinde unverziglich Stérungen, eine Abnah-
me oder das Aussetzen der Trinkwasserverteilung.

Einschrankung der
Trinkwassernut-
zung

Sanitare Mass-
nahmen

Trinkwasserabga-
beverbot

Unberechtigte
Wasserbezlige

Stérungen in der
Trinkwasservertei-
lung
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lll. TRINKWASSERINFRASTRUKTUREN UND
TECHNISCHE INSTALLATIONEN

1. Im Allgemeinen

Artikel 13

Die Gemeinde Uberwacht samtliche Infrastrukturen und technischen Instal-
lationen des auf ihrem Gemeindegebiet verteilten Trinkwassers.

Artikel 14

Der Transport des Trinkwassers ist gewahrleistet durch:

a) die Haupt- und Erschliessungsleitungen, sowie die Hydranten;

b) die Hausanschlussleitungen und Haustechnikanlagen (private Installati-
onen).

Artikel 15

" Kosten fur die Erstellung der Hauptleitungen gehen zu Lasten der Ge-
meinde.

2Kosten fur die Erstellung der Erschliessungsleitungen gehen zu Lasten
der Erschliesser.

3 Erschliessungsleitungen kénnen unentgeltlich von der Gemeinde zu
Eigentum und Unterhalt tbernommen werden. Die Ubernahmekriterien
werden in den Richtlinien des Gemeinderates zur Ubernahme von Trink-
wasserleitungen geregelt.

Artikel 16

Samtliche Arbeiten oder Anpassungen, welche direkten oder indirekten
Einfluss auf die Trinkwasserinfrastrukturen haben, unterstehen einem
Bewilligungsverfahren durch die Gemeinde.

Artikel 17

' Die Gemeinde installiert, kontrolliert, unterhalt und erneuert die Hydran-
ten, die an &ffentliche Leitungen angeschlossen sind.

2 Die Grundeigentimer sind verpflichtet, das Aufstellen und Versetzen von
Hydranten und Schiebern sowie das Anbringen der entsprechenden Hin-
weistafeln auf ihren Grundstlicken zu dulden. Fur das Erstellen von Hyd-
ranten werden keine Entschadigungen geleistet. Vorbehalten bleibt die
Ausrichtung von Entschadigungen flr den durch den Bau verursachten
Schaden.

% Die Gemeinde bestimmt den Standort der Hydranten.

4 Im Brandfall stehen der Feuerwehr die Hydranten und die ganze Lésch-
wasserreserve ohne Einschrénkung zur Verfigung. Die Hydranten mus-
sen fur die Gemeinde und die Feuerwehr jederzeit zugénglich sein, na-
mentlich zu Unterhaltszwecken.

® Die Hydranten durfen ausschliesslich zur Brandbekampfung benutzt

werden. Die Nutzung der Hydranten fur anderweitige 6ffentliche oder pri-
vate Zwecke muss von der Gemeinde bewilligt werden.

Uberwachung

Leitungsnetz, De-
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Kostentrager

Bewilligungsplicht

Hydranten, Schie-
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Artikel 18 Benutzung von
Privatgrund
' Die Grundeigenttmer sind verpflichtet, auf deren Privatgrund Durchlei- rivatgrin

tungsrechte fir Leitungen zu gewahren. Vorbehalten bleiben Art. 676, 691,
und 742 ZGB.

2Der Zugang zu den Trinkwasserinfrastrukturen muss zu Betriebs- und
Unterhaltszwecken jederzeit durch den privaten Grundeigentiimer gewahr-
leistet werden.

Artikel 19 Schutz von &ffent-

lichen Leitungen
' Die 6ffentlichen ober- oder unterirdischen Anlagen und Leitungen sind, g

vorbehéltlich abweichender vertraglicher Vereinbarungen, in ihrem Be-
stand geschutzt.

2 Die Freilegung, Anzapfung, Abanderung, Verlegung und Realisierung
von Bauten Uber oder unter den Leitungen ist gemass Raumplanungs- und
Baugesetzgesetz bewilligungspflichtig.

3 Wer beabsichtigt, auf privatem oder 6ffentlichem Grund Grabarbeiten
auszuflihren, hat sich vorgéngig bei der Gemeinde Uber die Lage allfalliger
Leitungen zu erkundigen und fir deren Schutz zu sorgen.

4 Bauten und Anlagen haben gegeniiber der Leitungsachse in der Regel
auf beiden Seiten einen Abstand von zwei Metern, hochstammige Baume
ebenfalls einen solchen von zwei Metern, einzuhalten. Soweit es die Si-
cherheit der Leitungen erfordert, kann die Gemeinde im Einzelfall die Ein-
haltung eines grésseren Abstandes vorschreiben.

% In begruindeten Einzelfallen kann die Gemeinde ausnahmsweise die Un-
terschreitung des vorgeschriebenen Abstandes gestatten. Hierfur sind die
Einreichung eines Ausnahmegesuches zur Unterschreitung des Leitungs-
abstandes und die Bewilligung durch die Gemeinde notwendig.

Artikel 20 Schutzzonen

' Far die Sicherung der Wasserqualitat kann die Gemeinde geméss der
Gewadsserschutzgesetzgebung Schutzzonen erwerben, bestimmen und
einrichten.

2 Das Verfahren zur Ausscheidung der erforderlichen Schutzzonen zum
Schutz der Quell- und Grundwasserfassungen der Gemeinde richtet sich
nach dem eidgendssischen und kantonalen Gewasserschutzgesetz.

2. Hausanschlussleitung

Artikel 21 Definition

' Als Hausanschlussleitung bezeichnet werden die Leitung zwischen der
Erschliessungsleitung und dem Wasserzahler sowie die Anschlussgarnitur
an die Erschliessungsleitung inklusive Absperrschieber. Unter diesen Be-
griff fallen auch gemeinsame Anschlussleitungen fir mehrere Grundsti-
cke.

2 Hausanschlussleitungen sind grundséatzlich Eigentum der Bezlger.

% Bei gemeinsamen Anschlussleitungen sind die Eigentumsverhaltnisse
unter den Bezligern zu regein.

4 Der Wasserzahler bleibt Eigentum der Gemeinde.
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Artikel 22

Der Erwerb allenfalls notwendiger Durchleitungsrechte auf Grundstiicken
Dritter ist Sache des Bezlgers.

Artikel 23

' In der Regel ist jede Liegenschaft durch eine Hausanschlussleitung an-
geschlossen. Gegebenenfalls kann die Gemeinde im Rahmen des Bau-
bewilligungsverfahrens fur mehrere Liegenschaften eine gemeinsame
Hausanschlussleitung bewilligen. Fuir grosse Uberbauungen kénnen in
besonderen Fallen weitere Anschiussleitungen zugestanden werden.

2 Die Hausanschlussleitungen werden im Prinzip an die Erschliessungslei-
tungen angeschlossen. Hausanschlussleitungen auf Hauptleitungen sind
wenn mdglich zu vermeiden.

% In jeder Hausanschlussleitung ist wenn méglich direkt an der Erschlies-
sungsleitung ein Absperrschieber einzubauen. Die Gemeinde bestimmt
den Standort des Absperrschiebers. Er muss jederzeit zuganglich sein.

* Die Grundeigenttimer dirfen die Hausanschlussleitung nur durch die
Gemeinde oder durch Installateure mit Gemeindebewilligung erstellen las-
sen.

®Vor dem Eindecken sind die Hausanschlussleitungen unter Aufsicht der

Gemeinde einer Druckprobe zu unterziehen und auf Kosten der Eigen-
timer durch den Geometer einzumessen und ins GIS einzutragen.

¢ Die Grundeigentimer tragen sé@mtliche Kosten des Hausanschlusses, mit
Ausnahme derjenigen fur den Wasserzahler (siehe Art. 28).

Artikel 24

' Fur jeden Neuanschluss ist der Gemeinde ein Gesuch (Situationsplan
und ein Plan der Anschlussleitung) zu unterbreiten.

?Die Gemeinde genehmigt die Leitungsfithrung und die Art der Hausan-
schlussleitung.

% Die Hausanschlussleitung ist in zugelassenem Material, geméass den
anerkannten Regeln der Technik, frostgeschitzt und in zweckmassigem
Durchmesser auszufilhren.

Artikel 25

! Wasserleitungen drfen nicht fur die Erdung von elektrischen Anlagen
benutzt werden. Hausanschlussleitungen aus elektrisch leitfahigem Mate-
rial sind von der &ffentlichen Leitung elektrisch zu trennen.

2 Bei Sanierung oder Anderung der fiir die Erdung genutzten Leitungen ist
besagte Erdung anders einzurichten. Die Kosten daflr tragt nicht die Ge-
meinde.

Artikel 26

! Die Hausanschlussleitung wird ausschliesslich durch die Gemeinde oder
durch Installateure mit Gemeindebewilligung unterhalten und erneuert.

2 Schéden, die sich an der Hausanschlussleitung zeigen, sind der Ge-
meinde sofort zu melden und sind unverziglich zu Lasten des Bezligers
von einem Installateur mit Gemeindebewilligung zu beheben.

Erwerb Durchlei-
tungsrechte
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Planung

Erdung

Unterhalt und Er-
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¥ Hausanschlussleitungen sind insbesondere in folgenden Fallen zu erset-
zen:

a) bei mangelhaftem Zustand (z.B. bei Wasserverlusten);

b) bei Anpassungen und Verlegung der &ffentlichen Leitungen aus be-
triebstechnischen Griinden;

¢) nach Erreichen der technischen Lebensdauer.

* Verzégert oder unterlasst der Eigentiimer die Instandstellung der Haus-

anschlussleitung, so setzt die Gemeinde eine Frist. Anschliessend lasst

die Gemeinde die Arbeiten auf Kosten des Eigentlimers ausfiihren und

verrechnet diesem die geschatzten Wasserverluste.

®Bei Anpassung und Verlegung der éffentlichen Leitungen aus betriebs-
technischen Griinden, gehen die Kosten fiir die Anschlussapparatur, fiir
den Absperrschieber und fir den Teil der Hausanschlussleitung auf 6ffent-
lichem Grund zu Lasten der Gemeinde. Die Kosten der Hausanschlusslei-
tung auf privaten Grund bis zum Wasserzahler gehen zu Lasten des Be-
zlugers.

Artikel 27

' Bei einem langer andauernden Nullverbrauch ist der Eigentimer ver-
pflichtet, durch geeignete Massnahmen die Spllung der Hausanschlusslei-
tung sicherzustellen.

2 Kommt der Eigentlimer dieser Verpflichtung trotz Aufforderung nicht
nach, kann die Gemeinde die Abtrennung der Hausanschlussleitung ge-
mass Abs. 3 verfligen.

3 Unbenutzte Hausanschlussleitungen werden von der Gemeinde zu Las-
ten des Eigentimers vom Verteilnetz abgetrennt, sofern dieser nicht inner-
halb von 30 Tagen nach Anklindigung der Abtrennung schriftlich eine Wie-
derverwendung innert 12 Monaten zusichert.

3. Wasserzihler

Artikel 28

' Der Wasserzahler wird von der Gemeinde zur Verfligung gestellt und
unterhalten. Die Kosten fur Montage und Demontage des Zahlers und der
Ubertragungseinrichtungen gehen zu Lasten der Gemeinde. Die Mietkos-
ten des Wasserzéahlers sind in der jahrlichen Grundgebiihr inbegriffen.

2 Die nachtragliche Versetzung des Zahlers darf nur mit vorhergehender
Bewilligung durch die Gemeinde erfolgen. Die Kosten tragt der Eigentu-
mer, falls er die Standortveranderung verlangt.

% In der Regel wird pro Anschlussleitung mit Hausnummer ein Wasserzéh-
ler installiert. Die Gemeinde entscheidet tiber Ausnahmen.

4 Die Gemeinde entscheidet Uber die Art des Wasserzahlers.

Artikel 29

Die Bezuger durfen am Wasserzéhler weder Anderungen vornehmen
noch vornehmen lassen.

Unbenutzte Haus-
anschlussleitung
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Nutzung des Was-
serzéhlers
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Artikel 30

" Die Gemeinde bestimmt den Standort des Wasserzéhlers und der allfal-
ligen Ubertragungseinrichtungen unter Beriicksichtigung der Bediirfnisse
des Eigentimers.

2 Ein zweckmassiger und leicht zugénglicher Platz fur den Einbau ist un-
entgeltlich zur Verfigung zu stellen. Ist im Gebaude kein frostsicherer
oder geeigneter Platz vorhanden, wird zu Lasten des Eigentiimers ein
Wasserzahlerschacht erstellt.

® Der Wasserzahler muss vor jeglicher Wasserabnahmeméglichkeit instal-
liert werden.

Artikel 31

Vor und nach dem Wasserzahler sind Absperrvorrichtungen zu installie-
ren.

Artikel 32

' Die Gemeinde hat Zugang zu den Wasserzahlern fir die Ablesung.
2 Die Ableseperioden werden von der Gemeinde festgelegt.

% Zusatzliche Ablesungen ausserhalb der normalen Termine werden ver-
rechnet.

Artikel 33

' Die Gemeinde revidiert die Wasserzahler periodisch auf eigene Kosten.

2 Die Beztiger kénnen jederzeit eine Kontrolle des Wasserzahlers verlan-
gen. Wird ein Schaden festgestellt, tragt die Gemeinde die Prif- und allfal-
ligen Reparaturkosten. Falls keine Stérung festgestellt wird, tragt der Ei-
gentimer die Prifkosten.

® Bei fehlerhafter Zahlerangabe (mehr als + 5 % bei 10 % Nennbelastung
des Wasserzéhlers) wird die Betriebsgebuhr korrigiert aufgrund des
Wasserverbrauchs vergangener und fur die korrekte Funktionsweise des
Zéahlers reprasentative Jahre.

* Wird eine Funktionsstérung am Wasserzéhler festgestellt, hat der Bezi-
ger unverzlglich die Gemeinde zu informieren.

4. Haustechnikanlagen

Artikel 34

' Die Haustechnikanlagen sind die festen oder provisorischen technischen
Trinkwasserapparaturen innerhalb der Gebaude, vom Wasserzahler be-
ziehungsweise dem ersten Absperrschieber bis zur Entnahmestelle.

2 Der Wasserzahler ist nicht Bestandteil der Haustechnikanlagen.

Artikel 35

Die Haustechnikanlagen sind mit einer vorschriftsgemassen Ruickfluss-
verhinderung zu versehen. Die Gemeinde kann Kontrollen durchfihren
und eine entsprechende Einrichtung auf Kosten des Eigentimers anord-
nen.
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Artikel 36

! Anlagen zur Verteilung von Wasser aus eigenen Ressourcen, von Re-
gen- oder von Grauwasser mussen vollstandig unabhéngig vom Gemein-
denetz und als solche durch Beschilderung klar identifiziert sein.

2 Der Eigentimer muss die Gemeinde bei gleichzeitiger Nutzung von
Gemeindewasser und eigenem Regen- oder Grauwasser informieren.

® Fur mengenmaéssige Abrechnungen dirfen nur Zahler der Gemeinde
installiert werden.

IV FINANZEN

1. Allgemeines

Artikel 37

' Die Aufgabe der Trinkwasserversorgung muss finanziell selbsttragend
sein.

2 Die Abgaben und Gebiihren sind so zu bemessen, dass die Aufwen-
dungen fur den Betrieb und den Unterhalt der Anlagen und Wasserlei-

tungen, die Schaffung eines Erneuerungsfonds sowie die Verzinsung und

Abschreibung des Anlagekapitals und die Kosten allfalliger Grundwas-
serschutzzonen und Durchleitungsrechet etc. gedeckt werden.

Artikel 38

Die Kostendeckung wird erreicht durch die Erhebung folgender Abgaben:

a) Anschlussgebduhr;

b) Vorzugslast;

¢) Benltzungsgebiihren: Jahrliche Grundgebuhr, Betriebsgebihr;
d) Abgeltung betriebsfremder Leistungen;

e) Beitrage Dritter.

Artikel 39

Die in diesem Reglement vorgesehenen Abgaben schliessen die Mehr-
wertsteuer (MwSt) nicht ein. Die Gemeinde ist mehrwertsteuerpflichtig.
darum werden die Betrdge gemass dem vorliegenden Reglement entspre-
chend erhoht.

2. Gebiihren
a) Anschlussgebiihren

Artikel 40

Die Anschlussgeblhr wird fur Grundstiicke erhoben, welche an die Trink-
wasserinfrastrukturen angeschlossen werden. Sie dient dazu, Baukosten
far Trinkwasserinfrastrukturen zu decken.

Der Tarif fiir die Anschlussgebuhr betragt héchstens CHF 20.00 pro m2
geblhrenrelevante Flache.

Nutzung von Was-
ser eigener Res-
sourcen, von Re-
gen und Grauwas-
ser

Eigenwirtschaft-
lichkeit

Kostendeckung

Mehrwertsteuer
(MwSt)

Anschlussgebihr
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Artikel 41

' Die gebuhrenrelevante Flache wird wie folgt berechnet:

a) Bauzonen ohne IGZ (Industrie Gewerbezone)
Parzellenflache x kumulierte Geschossflachenziffer
(Tabelle Anhang 1) der betreffenden Bauzone

b) 1GZ (Industrie Gewerbezone)
Parzellenflache x Uberbauungsziffer (Tabelle Anhang 1) X 2

2Fur Parzellen, welche nur teilweise in der Bauzone liegen, wird nur der in
der Bauzone liegende Flachenanteil fur die Berechnung verwendet.

Artikel 42

' Die gebuhrenrelevante Flache berechnet sich gemass den nachfolgen-
den Kriterien:

Geblihrenrelevante Flache kumuliert aus:

a) Geschossfldche
b) Flache geméss Abs. 3

2Fur die Berechnung der Geschossflachen werden alle Flachen gemass
Definition der interkantonalen Vereinbarung tber die Harmonisierung der
Baubegriffe (IVHB) berucksichtigt.

3 Gedeckte Gebaude oder Gebdudeteile, welche nicht unter die Definition
laut Abs. 2 fallen, werden als geschlossene Gebaude behandelt und die
Flache analog der Geschossflache berechnet. Hierfiir wird die Grundfla-
che nach den Richtlinien der Amtlichen Vermessung bestimmt. Diese
errechnete Flache wird mit einem Faktor von 0.5 multipliziert.

4 Flachen fur Tierhaltung werden mit einem Faktor von 0.5 und Flachen
far Futterlager mit einem Faktor von 0.2 multipliziert.

®Pro Flache wird nur ein Gewichtungsfaktor angewendet.

Artikel 43

"Fur ausschliesslich landwirtschaftlich genutzte Grundstiicke wird die
gebuhrenrelevante Flache geméss den Kriterien Art. 42, ausgenommen
Abs. 4, berechnet.

2Flachen fur Tierhaltung werden mit einem Faktor von 0.5, Lager, Ein-
stellhallen und Futterlager mit einem Faktor von 0.2 multipliziert.

8 Pro Flache wird nur ein Gewichtungsfaktor angewendet.

Artikel 44

Flr vor Inkrafttreten dieses Reglements bebaute Parzellen wird fir die
zusétzlich erstellte gebuhrenrelevante Flache eine Anschlussgebihr ver-
rechnet. Die geblhrenrelevante Flache errechnet sich gemass Artikel 42,
Abs. 2 und 3, respektive Artikel 43.

Artikel 45

Beim Wiederaufbau eines Gebaudes infolge Brandfall oder Abbruch wird
die friher bezahlte gebuhrenrelevante Flache angerechnet, sofern mit den
Arbeiten innert 10 Jahren begonnen wird.

Bauzone

Ausserhalb der
Bauzone

L.andwirtschaftliche
Grundstlcke in-
nerhalb und aus-
serhalb der
Bauzone

Vor Inkrafttreten
dieses Reglements
bebaute Parzellen

Wiederaufbau
eines Gebaudes
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b) Vorzugslast

Artikel 46 Vorzugslast

' Bei nicht angeschlossenen, aber anschliessbaren Grundstiicken in einer
Bauzone und ohne gentigend Trinkwasser aus eigenen privaten Res-
sourcen wird eine Vorzugslast erhoben.

?Sie betragt hochstens 70 % der Anschlussgebihr gemass Berechnung
Art. 41.

*FUr Grundstuicke in der Zone ZAl (Zone allgemeine Interessen) wird die
Vorzugslast nicht erhoben.

“Fur vor Inkrafttreten dieses Reglements einzonierte Parzellen wird keine
Vorzugslast erhoben.

Artikel 47 Anrechnung der
Vorzugslast
a) nach Inkrafttreten dieses Reglements einzonierte Parzellen g

' Beim Anschiuss der Parzelle an die Trinkwasserversorgung und der
Verrechnung der Anschlussgebuhr wird die bereits bezahlte Vorzugslast
zum effektiv geleisteten Frankenbetrag in Abzug gebracht.

| *Die Betrage der Vorzugslast werden nicht verzinst.

% b) vor Inkraftireten dieses Reglements einzonierte Parzellen

*Die aufgrund des Wasserreglements vom 15. Mai 1985 und Anderung
des Wasserreglements vom 15. Februar 1993 bezahlten Geblihren ge-
mass Art. 52 Abs. b, werden bei der Verrechnung der Anschlussgebihr
zinslos in Abzug gebracht.

c) Benutzungsgebiihren

Artikel 48 Wiederkehrende
Benutzungsgebh-
' Die Benutzungsgebiihren umfassen: ren 9sg

a) Die Grundgebuhr

2Sie dient der Finanzierung der Kosten fuir die im PTWI vorgesehenen
Trinkwasserinfrastrukturen sowie der Fixkosten (Schuldentilgung, Zinsen)
und der anfallenden Kosten flr den Werterhalt der Trinkwasserinfrastruk-
turen (Art. 32 TWG).

b) Die Betriebsgebuhr

® Die Betriebsgebuhr dient der Finanzierung der Betriebskosten (Art. 33
TWG).

4 Sie werden jahrlich erhoben.

Artikel 49 Grundgebuhr

Bei angeschlossenen Grundstlicken innerhalb und ausserhalb der Bauzo-
ne, sowie anschliessbaren Grundstiicken in einer Bauzone ohne gent-
gend Trinkwasser aus eigenen privaten Ressourcen, wird eine jahrliche
GrundgebUhr erhoben.

Der Tarif flr die Grundgebuhr betragt héchstens CHF 0.25 pro m2 gebiih-
renrelevante Flache, mindestens jedoch CHF 40.00.
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Artikel 50

' Die gebuhrenrelevante Flache wird wie folgt berechnet:

a) Bauzone ohne ZAl (Zone allgemeinen Interessen)
Parzellenflache x Gewichtungsziffer der betreffenden Bauzone (GZ;
Tabelle Anhang 1)

b) ZAl (Zone allgemeine Interessen)

Far bebaute Grundstiicke in der Zone ZAl (Zone allgemeine Interessen)
wird die gebUhrenrelevante Flache nach den Kriterien Art. 42, Abs. 1, 2
und 3 berechnet.

2Fur nicht bebaute Grundstiicke in der Zone ZAl (Zone allgemeine Inte-
resse) wird die Gebuhr nicht erhoben.

Artikel 51

' Die gebuhrenrelevante Flache wird wie folgt berechnet:
Effektive kumulierte Grundflache der Gebaude x Gewichtungsfaktor 2.5

2Fur ausschliesslich landwirtschaftlich genutzte Grundstiicke wird die
gebuhrenrelevante Flache wie folgt berechnet:

Effektive kumulierte Grundflache der Geb&ude x Gewichtungsfaktor 1.5

*Die Grundfigche wird nach den Richtlinien der Amtlichen Vermessung
berechnet.

Artikel 52

Eine Betriebsgebihr wird zur Deckung der Kosten in Zusammenhang mit
dem bezogenen Wasservolumen erhoben; sie betréagt maximal CHF 2.00
pro m® bezogenen Wassers gemass Wasserzahler.

Artikel 53

' Der temporare Wasserbezug (Bauwasser, Bezug ab Hydrant und ande-
re vorlibergehende Wasserbezlge) ist bewilligungspflichtig.

2Fur den temporaren Wasserbezug wird eine maximale Grundtaxe von
CHF 100.00 verrechnet.

® Der Wasserverbrauch wird zum gleichen Ansatz wie die Betriebsgebuhr
pro m3 bezogenen Wassers geméss Wasserzahler verrechnet.

“ Bei Bezug von Bauwasser ohne Wasserzéhler, betragt die Gebtihr ma-
ximal CHF 0.40 pro m2 gebUhrenrelevante Flache.

®Die Berechnung der geblihrenrelevanten Flache erfolgt innerhalb und

ausserhalb der Bauzone analog der Berechnung der gebihrenrelevanten
Flache Art. 42. Flr landwirtschaftliche Grundstlicke analog Art. 43.

Artikel 54

'Fur die Bestimmungen in diesem Kapitel mit Angaben der maximalen
Gebuhrenhdhe legt der Gemeinderat die Geblhrenhéhe in einem Trink-
wassertarif fest.

?Die Geschossflachenziffer (GFZ) und Uberbauungsziffer (UZ) in der
Gewichtungstabelle (Anhang 1) werden durch den Gemeinderat geméss
dem jeweilig giltigen Bau- und Planungsreglement angepasst.

Bauzone

Ausserhalb der
Bauzone

Betriebsgebthr

Temporérer Was-
serbezug

Ubertragung der
Zustandigkeit



Trinkwasserreglement der Gemeinde Schmitten

14

3. Modalititen der Gebilihrenerhebung

Artikel 55

a) Falligkeit Anschlussgebihr;

Die Rechnungsstellung erfolgt mit der Bewilligung und wird mit Baube-
ginn fallig.

b) Falligkeit Vorzugslast;

Die Vorzugslast wird fallig sobald der Anschliuss an das 6ffentliche
Trinkwasserverteilungsnetz méglich ist.

c) Falligkeit der jahrlichen Grundgebthr und Betriebsgebiihr

1
' Die Grundgebuhr wird jahrlich erhoben. Bei unvollstandigem Jahr wird die
jahrliche Grundgebiihr anteilsmassig verrechnet.

?Die jahrliche Abrechnung der Betriebsgebihr erfolgt aufgrund des Zah-
lerstandes.

Artikel 56
' Die Anschlussgebuihr schuldet, wer im Zeitpunkt der Falligkeit Grundei-
gentiimer der angeschlossenen Liegenschaft ist.

2 Die Vorzugslast schuldet, wer im Zeitpunkt der Falligkeit Grundeigen-
timer der anschliessbaren Liegenschaft ist.

® Die jahrliche Grund- und Betriebsgebiihr schuldet der Grundeigenttimer
der angeschlossenen Liegenschaft.

Artikel 57

Der Gemeinderat kann einem Schuldner auf Antrag und bei Anflihrung
von wichtigen Griinden Zahlungserleichterungen gewahren.

V VERZUGSZINSEN

Artikel 58

Bei nicht fristgerechter Bezahlung werden Gebuhren und Abgaben zum
gleichen Satz wie fur die kommunale Einkommens- und Vermégenssteu-
er verzinst.

VI STRAFBESTIMMUNGEN UND RECHTSMITTEL

Artikel 59

' Zuwiderhandiungen gegen Art. 3 Abs.3, 10, 11, 19, 23 Abs. 4, 28 Abs. 2,
29, 31, 35 und 36 Abs.1 des vorliegenden Reglements sind mit Geldbus-
sen von CHF 20 bis 1'000 strafbar, je nach Schwere des Falls.

2 Der Gemeinderat spricht die Strafen durch Strafbefehl aus.

% Die kantonalen oder eidgendssischen Strafbestimmungen bleiben vorbe-
halten.

Erhebung

Schuldner

Zahlungserleichte-
rung

Verzugszinsen

Strafbestimmun-
gen
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* Der Verurteilte kann innert 10 Tagen nach Mitteilung des Strafbefehls
beim Gemeinderat schriftlich Einsprache erheben. In diesem Fall werden
die Akten dem Polizeirichter tiberwiesen.

Artikel 60 Rechtsmittel

"Entscheide des Gemeinderats, eines Gemeindedienstes oder eines
Rechtstragers einer Delegation von kommunalen Aufgaben im Rahmen
dieses Reglements kénnen innert 30 Tagen ab Mitteilung beim Gemeinde-
rat durch Einsprache angefochten werden. Die Einsprache ist schriftlich
einzureichen und beinhaltet die Begehren und Begriindungen des Be-
schwerdefiihrers.

?Die teilweise oder vollstandige Ablehnung der Einsprache kann innert 30
Tagen ab Mitteilung beim Oberamtmann angefochten werden.

*Betreffend Geldbussen kann der Verurteilte innert 10 Tagen ab Mitteilung
des Strafbefehls schriftlich beim Gemeinderat Einsprache erheben (Art. 86
Abs. 2 GG). In diesem Fall werden die Akten dem Polizeirichter tiberwie-
sen.

VIl SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 61 Aufhebung bis-

Das Wasserreglement vom 22. Marz 1985 wird aufgehoben. herigen Rechts

Artikel 62 Inkrafttreten

Das Reglement tritt unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Direktion

der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft (ILFD)' am 1. Januar

nach Annahme durch die Gemeindeversammlung in Kraft.

Artikel 63 Revision

Samtliche Anderungen am vorliegenden Reglement Uber die Verteilung
von Trinkwasser missen durch die Gemeindeversammiung verabschiedet
und durch die Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft
(ILFD)'" genehmigt werden.

Genehmigt durch die Gemeindeversammlung am 20. April 2018.
Anderungen genehmigt durch die Gemeindeversammlung am 2. Dezember 2022

Derl Gemeindeschreiber; Der Ammann:

S M W et

Urs|Stampfli Hubert Schafer

1 Genehmigung neu durch die Direktion fiir Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilitat und Umwelt.
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Durch die Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft (ILFD) genehmigt
am 20. Juni 2018

Anderungen durch die Direktion fur Raumentwicklung, Infrastruktur,/l\/lobjlitét und Umwelt (RIMU)

genehmigt am ..4.4 JUL| 2023 /’T’/ / /]

I 1./

Jeanﬁranrﬁois Steiert
Staatsrat, Direktor

Berlhrtes Element Anderungstyp Beschluss Inkrafttreten
Art. 14 b) gedndert 02.12.2022 01.01.2023
Art. 17, Abs. 2 gedndert 02.12.2022 01.01.2023
Art. 23, Abs. 5 gedndert 02.12.2022 01.01.2023
Art. 36, Abs. 3 eingefugt 02.12.2022 01.01.2023
Art. 37, Abs. 2 eingefugt 02.12.2022 01.01.2023
Art. 52 geédndert 02.12.2022 01.01.2023
Art. 55 c) Abs. 1 geldscht 02.12.2022 01.01.2023
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Anhang 1:

Gewichtungstabelle:

Tabelle der Faktoren zur Berechnung der Gewichtungsziffer (GZ)

Zonen GFZ' |zuschiage| Kumullerte | zF
GFZ 2
KZ  |Kernzone 1.3 0.2 15 06 [ s | 145

WS Wohnzone schwacher Dichte

1 02 12 035 1 1

WM Wohnzone mittlerer Dichte

1 03 1.y'0.35 1 14

WH Wohnzone hoher Dichte

MZ | Mischzone

13 \)\\\Q ’ 6 0.35 1.1 1.45
1l “(\Q) 1.4 0.4 0.9 1

MZ Il Mischzone

1 1/K 0.3 1.4 0.4 0.9 1

MZ Il |Mischzone

T3 0.3 1.6 0.4 1 18
|

MZ IV |Mischzone / 14 0.3 1.4 04 0.9 1
IGZ |Industrie- ups-Gewerbezone 0.65 15 1
ZAl1  |Zo gemeine Interessen 1.5 ' 0.3 1.8 0.6

Zone allgemeine Interessen 15 03 1.8 0.6

'maximale Geschossflachenziffer ohne Zuschlag gemass Bau- und Planungsreglement

GFZ Geschossflachenziffer
Uz Uberbauungsziffer

ZF Zonenfaktor

Gz Gewichtungsziffer

Gewichtungsziffer zur Berechnung der Grundgebiihren

Bauzone ausser IGZ

IGZ

GZ=GFZx ZF
Gz=UzZxZF

Genehmigt durch die Gemeindeversammlung am 20. April 2018

Der|{Gemeindeschreiber:

Sl M

Urs Stampfli

-

/A8

Der Amman

Hubert Schafer t

Durch die Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft (ILFD) genehmigt

2.0 Juy 2010

Dldler Castella
Staatsrat, Direktor



Thomas Baeriswyl
Linie

Thomas Baeriswyl
Schreibmaschine
ungültig!
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Anhang 1:

Gewichtungstabelle: nach Ortsplanungsrevision

Tabelle der Faktoren zur Berechnung der Gewichtungsziffer (GZ)

Zonen GFZ Uz ZF GZ
KZ A+B Kernzone 18 0.6 11 2
WS 1 Wohnzone schwacher Dichte 1 1.2 0.4 1 1.2
WS 2 Wohnzone schwacher Dichte 2 14 0.4 1 14
WM Wohnzone mittlerer Dichte 14 04 1 14
WH Wohnzone hoher Dichte 16 0.4 11 1.75
MZ 1 Mischzone 1 14 0.4 0.9 1.25
MZ 2 Mischzone 2 1.6 0.4 1 16
IGZ Industrie- und Gewerbezone 0.65 15 1
ZAl 1 Zone allgemeine Interessen 1.8 0.6

ZAl 2 Zone allgemeine Interessen 18 0.6

LW Landwirtschaftszone

GFZ Geschossflachenziffer

uz Uberbauungsziffer

ZF Zonenfaktor

Gz Gewichtungsziffer

Gewichtungsziffer zur Berechnung der Grundgebuhren
GZ=GFZx ZF

Bauzone ausser IGZ

IGZ Gz=U0zZx ZF






